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Vaêler 3lr6eiterbctteguttfl. 2lm Freitag 9ia#mittag

feint» unter öem Surfit} bon VegicrunqSrat 2ßullf#lcgcr
bic (SinigungSberhaublung in bem Äonflifte gn)if#eu
ben ißar fett bo ben legem uitb beu gabrifauten ftatt,
wo,511 jebe ber beibcu ißarteicu oicr Vertreter eutfanbte.
©eit balb einem Qafirc ift bicie öofjitbeiuegiing tin Sange.
Ser Vcrbaub fc£jiuc.^,crtfcï)er fßavfcttericn batte bef#l_offen,
bie Slfforbanföhe ber Vobculeger roefentli# 311 rebugieren
nnb er legte ben Arbeitern einen bezüglichen Sarif bor.
Sic organifieiteu ^arfettbobcnleger roeigerten fi#, ben

rebugierteu Sarif anzunehmen nnb cS tarn giuifcbjen ben

Parteien 311 mieberholten Untcrhanblungen, bic in an»
berc 1 ©#roci,yrftäbtcn fcb)on lange 311 einem für bic

Slrbeiter günftigen ?lbf#(uffc geführt haben. 0îuu ift
nuch in Vafci eine friebli#c Vereinigung guftanbe gc»

fommen, bie alten Slfforbprcifc bleiben in bisheriger
SBeife aufrecht erholten uub bie über eine pirata ber»

hängte Sperre ift 00m heutigen Sage an aufgehüben.
Sie getroffenen Vereinbarungen hoben auf bier Söhre
Sultigf'eit.

IfcrJilstcfcciieö-
SBidjtiger ßntfchetb in einem UnfalleutfchäbipttflS'

brojeh bur# bas Vaöler aippeHattonêgericht. Ser 9JJa»

i#inifi S3. arbeitete in einer VaSler me#onif#en Schrein»
erci an einer mit Sampf betriebenen .girfularfäge. Ser
@ef#äftSi:#aber hotte für tiefe Säge im Sluguft 1902
eine neue @#uhborri#tung fommen laffen, beftchenb
in einer SIrt SJtantcl über ber Säge mit einem fogen.
Spaltfeit, ioel#er auf ber ben Slrbeitenben abgeroenbeteu
Seite in ben bur# bie Säge gefçhnittenen ©palt beS

biirchgcfchobeiien föolgeS eintritt; tiefer ©paltfeil ift am
Sägetif# mit ®#raubeu befeftigt. 33er 34jährige S3;

herleite fi# an ber ©äge, inbem er augglitt unb mit
oer rechten £>anb in bie ©äge geriet. @r berlor ba=

bur# am Säumen baS borbere @5licb, am Zeigefinger

einen SEeil beS borberften ©liebes unb am DJfittelfiitger
DaS giueitc unb tritte @lieb. Sie bauerube (SrioerbS»
einbuhe, roclche biefe Verlegungen 31er fyolge haben, mar
bon ißrof. ^ilbebraub auf 40 ißrogent gef#äbt morben.
Siefen @#aben flagte V. im Slrmenre#t ein, iubem er
bom ®ef#äftSinhaber eine ®ittj#äbiguug bon 5500 $r.
forberte. Sei beflagtc prinzipal anerfannte hieb011
einen S3etrag bon ruub 2000 fÇr., berioeigerte aber jebe
meitergeheube Za£)lungSpfli#t, inbem er geltcub ma#te,
V. fei felbft am Unfälle fdjitlb, weil er bie @#r#bor»
borri#tung ni#t gebraucht höbe. Ser Kläger rooïïte
bicS jebo# nicht gelten laffen, lueil bie @#i#borri#tung
mangelhaft fei uub nie gebraucht tnerbc, felbft nicht
unter ben fingen beS SKeifterS uub feines Vorarbeiters.

Sie @cric£)te hoben biefe ffrogc beS ©elbftberfdhulbenS
in berf#ieb.nem ©inne beautmortet. SaS Zibilgeri#t
nahm 011, cS liege fein fol#eS Verf#ulben bor. Senn
ber 9Ji#tgebrau# einer @#uhborri#tuug allein genügt
ni#t, um ben §aftpfli#tanfpru# auS3uf#liehcn. ®s
muffe bielmehr eine beftimmte ^ohrläffigfcit im 9fi#t=
gebrauch feftgeftellt fein. Sm borliegenben galle habe
es fi# um eine neue Vorrichtung gchoubelt, beren
f#ü|enbe @igenf#aften bem V. nicht bMig gur ©ein#»
heit geroorben ivareu unb beren Verrocnbung bom ißrin»
gipal nicht mit ber nötigen Autorität ergioungeu rourbe.
Sie grocite Snftang bagegen urteilte ftrenger unb roieS
bie fêlage, fotucit fie iti#t auerfannt mar, ab. SaS
Urteil fagt, baS Verholten beS ßlagerS fei ein berart
f#ulbl)afteS, bah bie f#roereit folgen beSfelben roefent»

Ii# ihm gur Saft fallen. SlßerbingS liegt eS in ber 9îa»

tur ber ©ache, bah bas Arbeiten mit einer ©#uj}bor»
richtung regelmähig unbequem unb für ben raf#cn
Fortgang ber Sirbett nicht förberlictj ift, unb baljer finb
b e Slrbeiter bon bornhereiu gegen fol#e Vorrichtungen
eingenommen unb fu#en fie fi# ihrer gn entlebigen,
mie fie fönnen. Slber baS berechtigt fie nicht, na#
eigenem ©utbünfen barüber gu entf#eiben, ob fie fie
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Basler Arbeiterbewegung. Am Freitag Nachmittag
fand unter dem Vorsitz Von Regierungsrat Wullschlcger
die Einignngsverhandlnng in dem Konflikte zwischen
den Parkett do den legern und den Fabrikanten statt,

wozu jede der beiden Parteien vier Vertreter entsandte.
Seit bald einem Jahre ist dieie Lohnbewegung im Gange.
Der Verband schweizerischer Parketterien hatte beschlossen,

die Akkordansätze der Bodenleger wesentlich zu reduzieren
und er legte den Arbeitern einen bezüglichen Tarif vor.
Die organisierten Parkettbodenleger weigerten sich, den

reduzierten Tarif anzunehmen und es kam zwischen den

Parteien zu wiederholten Unterhandlungen, die in an-
deren Schweiz rstädten schon lange zu einem für die

Arbeiter günstigen Abschlüsse geführt haben. Nun ist

auch in Basel eine friedliche Vereinigung zustande ge-
kommen, die alten Akkordpreise bleiben in bisheriger
Weise aufrecht erhalten und die über eine Firma ver-
hängte Sperre ist vom heutigen Tage an aufgehoben.
Die getroffenen Vereinbarungen haben alls vier Jahre
Gültigkeit.

Verschiedenes.
Wichtiger Entscheid in einem Unfallentschädigungs-

Prozeß durch das Basler Appellationsgericht. Der Ma-
lchinist B. arbeitete in einer Basler mechanischen Schrein-
rrei an einer mit Dampf betriebenen Ziràlarsâge. Der
Geschäftsinhaber hatte für diese Säge im August 1909
eine neue Schutzvorrichtung kommen lassen, bestehend
in einer Art Mantel über der Säge mit einem sogen.
Spaltkeil, welcher auf der den Arbeitenden abgewendeten
Seite in den durch die Säge geschnittenen Spalt des
durchgeschàiwn Holzes eintritt; dieser Spaltkeil ist am
Sägetisch mit Schrauben befestigt. Der 34jährige B-
verletzte sich an der Säge, indem er ausglitt und mit
oer rechten Hand in die Säge geriet. Er verlor da-
durch am Daumen das vordere Glied, am Zeigefinger

einen Tell des vordersten Gliedes und am Mittelfinger
das zweite und dritte Glied. Die dauernde Erwerbs-
einbüße, welche diese Verletzungen zur Folge haben, war
von Prof. Hildebrand ans 40 Prozent geschätzt worden.
Diesen Schaden klagte B. im Armenrecht ein, indem er
vom Geschäftsinhaber eine Entschädigung von 5500 Fr.
forderte. Der beklagte Prinzipal anerkannte hievon
einen Betrag von rund 2000 Fr., verweigerte aber jede
weitergehende Zahlungspflicht, indem er geltend machte,
B. sei selbst am Unfälle schuld, weil er die Schntzvor-
Vorrichtung nicht gebraucht habe. Der Kläger wollte
dies jedoch nicht gelten lassen, weil die Schutzvorrichtung
mangelhaft sei und nie gebraucht werde, selbst nicht
unter den Augen des Meisters und seines Vorarbeiters.

Die Gerichte haben diese Frage des Selbstverschnldens
in verschied.nem Sinne beantwortet. Das Zivilgericht
nahm an, es liege kein solches Verschulden vor. Denn
der Nichtgebrauch einer Schutzvorrichtung allein genügt
nicht, um den Haftpflichtanspruch auszuschließen. Es
müsse vielmehr eine bestimmte Fahrlässigkeit im Nicht-
gebrauch festgestellt sein. Im vorliegenden Falle habe
es sich um eine neue Vorrichtung gehandelt, deren
schützende Eigenschaften dem B. nicht völlig zur Gewiß-
heit geworden waren und deren Verwendung vom Prin-
zipal nicht mit der nötigen Autorität erzwungen wurde.
Die zweite Instanz dagegen urteilte strenger und wies
die Klage, soweit sie nicht anerkannt war, ab. Das
Urteil sagt, das Verhalte«? des Klägers sei ein derart
schuldhaftes, daß die schweren Folge«? desselben wesent-
lich ihm zur Last fallen. Allerdings liegt es in der Na-
tur der Sache, daß das Arbeiten mit einer Schntzvor-
richtung regelmäßig unbequem und für den raschen
Fortgang der Arbeit nicht förderlich ist, und daher sind
d e Arbeiter vo«? vornherein gegen solche Vorrichtungen
eingenommen und suchen sie sich ihrer zu entledigen,
«nie sie können. Aber das berechtigt sie nicht, nach
eigenem Gutdünken darüber zu entscheiden, ob sie sie
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tfcbraucfjeu wollen ober nid)t. (Setaöe ber llmftanb,
baf? ba§ §aftpflic^tgefe| bem Arbeitgeber eilte fo ftrcnge
•fpaftpflicEjt auferlegt, tnufs iljit and) berechtigen, bon ben

Arbeitern alte Sorgfalt ltnb namentlicl) bie ^Beobachtung
aller ilfnt gur Abwenbnug bon @efal)r erteilten ®or=
fchrifteit ltnb 31t ©ebote gefteïïteu ©chu|borrichtuugen
31t berlaugeu. gel)t nii|t an, einen 34jährigeu Ar=
beiter, ber eine folc^e SBoradjtimij nicht beultet, bamit
für entfdfulbigt 31t galten, bah t£)m bereit Zwecfmäfsicp
feit nicht 3111- @ewifjl)eit geworben fei: beau bas 31t

beurteilen, fteljt ihm nicht 31t. Sbenfoweuig ift bem
Arbeitgeber ein Vorwurf barauS 311 machen, bah er
nicht beftäubig liber bie Anwenbung ber ©dfufWoutdh
tung wacht. @r hat feine fßflictjt erfüllt, inbem er bie

SSorrichtung anbrachte itub bcit Arbeiter 31t bereu
brauch ferhielt, ^ebenfalls hätte ber Arbeiter, auch
wenn er bie SSorrichtuiig für impraftifct) hielt, fie nicht
einfach bei Seite legen bürfen, fonberu ben Arbeitgeber
barauf aufmerffam machen unb Abhülfe üerlangen
mtiffen; fonft Iaht er beu Arbeitgeber im 2®af)ii, bah
alles in Drbmtng fei uub berl)iubert ihn baburef), bas
Nötige gut Abwenbung bon ©efährbung üorgufeljren.

<Sdjulf)au§b(Ut $ulenbiidj, (Solothum). $)a ber 93au
eines neuen Schulbaufeg für bie ©emeinbe gulenöadj
bcingenbeS 0ebürfniS unb bie ftnangteHe Sage ber ®e=
meinbe berart ift, bah eS ihr möglich ift, einen Steubau
auSjuführen, würbe bom IRegierungSrate befchloffen :

®ie ©inwohnergemeinbe fÇulenbach hat bie fßorfehren
für ben 9ieuban eines SchulhaufeS unöergügliä) an bie

§anb ju nehmen unb fo gu förbern, bah ba? neue
SchulhouS auf 20. Dftober 1904 begogen werben fann.

@tne gute Neuheit fommt wieber in ben §anbel, es

betrifft bieS baS boüfommen fäurefreie Dtto'S
Sötpulbergur IperfteHung eines fäurefreten SötwafferS.
Zahlreiche fReferenjen bon grofjen ÜRetatlwarenfabrifen,
welche erft fteine fßroben biefeS SötpulberS, nachher
aber gröbere Quantitäten belogen, ftnb unS burdh einen
jßrofpeft borgelegt worben unb bürfen wir nur hoffen,
bah biefe 9îeuheit auch bei unS in ber Schweig Eingang
finben werbe. S)aSfelbe eignet fich fpegieß gum Söten
bon ABeihblech, Wiefel, Tupfer, 93Iei, SJlefftng, ßint ic,
fowie auch jum ißerginnen aller Arten, fßrofpefte mit
©ebraudjSanwetfung berfenbet gratis bie alleinige @n»

gros 0lieberIage bon gr. Solj. SBinbfchäbler in
lifter.

Jlttn ter $frari$ — für Ht gratis*
fragen.

NB. fJerltatif»- unk ®mtfdi0er«dtc toerben unter biefe
Aiibrif nirtjt «tifgemmtmett.

335. SfBeId)er ©cfjmieb liefert Slelegrapljenfieigeifm jnm
SBieberoerfauf Offerten unter Ar. 235 an bie ©ypebition.

336. 2So tauft man am biretteften unb biüigften polierte
©djieferplatten Offerten unter Ar. 236 bef. bie ©jpebition.

337. SBer liefert 2Bertftätte=Oefen für Sîofjlenfeueruug für
SBertftätten mit ca. 170 Ouabratmeter 93obenftctcf)e unb 3'/z Äieter
ßölje? Offerten mit äufierften greifen unter ©plffre 237 an bie
©jpebition.

338. SSer ift Sieferant non fauberen Aupaumbrettern,

geeignet für JÜeljHeiftenfabrifation, ferner Staitnenbretter, ca. 500 m(
27 mm biet, 24—36 cm breit, unb 18 mm biet, 12—13 cm breit,
4,60—4,70 m tang? @ efl. Offerten unter Ar. 238 ait bie ©jpeb.

339, SEBeldje gfirma liefert bie beften unb praftifd)ften
©tanpiafdjineit jitr IjerfteHung uon $îod)gefd)irr Offerten unter
Ar. 230 au bie ©ppebttton.

340, 2Ber liefert foliben Stitt für Auëfitten ber fangen in
tannenen Aiemenböbeit?

341, Sßer liefert fertige Äropfböl^er, 25 cm ftart, auë
Söudjenljolä

343. Sßeldje fdjioeijerifclje fjabrif liefert (Drahtgeflechte
Offerten unter Ar. 242 beförbert bie ©jpebitioit.

343. 9Bo be^ie£)t man ant beften roafferbid)te Stachen junt
©inbeefen non jf-eftfjütteu :c. SBetcfjeë ift bie paffenbfte ©röfie
ber einzelnen ©titefe nttb mie Ifod) mürben ca. 1000 m" 1. Qualität
tu fteljen tommeit?

344. 2Bo fae§ief)t man am billigten Batterien mit fettnü
lidjeitt 3u6c>f)ör jit einfachen eïeftrifdjeu £>aitëlâiitioerfen, mit aE=

fälliger fdjriftlidjer 9lnlcituitg tum ©elbftmoutieren für 9AetaII=
arbeitet'?

345. Sffier hätte einen gut erhaltenen ©cf|eiben£)obel, ge=

eignet ju ipartettarbeit, billig abzugeben? Offerten unter Ar. 245
an bie ©jipebition.

Kanderner

Feuerfeste Steine,Erde
der Thonwerke Rändern
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F a y e n c e » W a n d - PI a 11 e n
Uni, Viereck und Achteck und Dessin-Plättchen.
Aach za Einlagen in Waschtische, Buffets etc.

E. Baumberger & Koch
Telephon Baumaterialienhandlung Teiegr.-Adr.:

No. 2977. BASEL. Asphalt-Basel.

ÇUnttoovteit.
Auf 3^rage 164. $ie ©elbftanlage non gelböfeti ift mir

feinerjeit in ber ©djmeij patentiert raorben nnb gebe id) $fpmt
gratis bte nötige 9lnleituitg gerne bajit, roobei id) jugleid) gegem
über anbern ©pftemeti eine Moblenerfparnië non 10—30 ißrojent
garantiere. 2B.

Auf forage 188. ®ie befte roetterbeftänbige fjarbe für
3ement= uub Stunftfteinarbeiten ift jene, roel^e gleich bet ber
©rjeitguitg ber Arbeiten beu Aobftoffeit gugemifdjt roirb.

Auf grage 195. ©ogeti. ©cbineinfurter= unb alle anbern
©djleiffteine tann man jet)t mit raenig Umftänben felbft erzeugen,
roa§ für ôanbler inidjtig ift.

Auf §rage 196. Oaulbar ift für ®aumatertalienbanbler
für alle f^älle bie Ieid)te ©rjeugung non Aobbaitmaterialfurrogaten.
3d) Ie£)re ©ie eine Aeilje fold)er' gegen Vergütung. r.

Auf forage 199. ©ie erhalten birett burd) gütige Aermttt=
lung ber Aebattion b. S8I. eine ©pe^ialofferte, mie folche bi§ bato
tonfurrenjlog ift.

Auf forage 390. §aitStelegrapl)=, .Çauëtelepbons unb ©on=
iterieaitlageit erftettt billigft unter ©arantxe Sanbolt, ©lettr.,
Aäfet§.

3luf $rage 309. f^ttr eine Aitla ift ba§ bitügfte uitb prat'--
tifdjfte eine „ihbsnopl)on=äiingebAnIage". Alan ift mit biefem

20 Zeughausgasse JOHO & AFFOLTER,BERN Zeughausgasse 20.

Werkzeuge und Werkzeugmaschinen für Metall- und Holzbearbeitung,
ia englischer Werkzeugstahl. — la englischer, schwedischer und französischer Steinbohrstahl.

Polierter Fussstahl, Stahldraht in Ringen.
MT la engl. Feilen. IM! 1834

Amerik. Werkzeuge, Gewindschneidzeuge.
_

Schaufeln, Bickel, KettenflaschenzUge, verzinktes Baugeschirr.
Bandsägen und Zirkularsägen; engl. Schmirgelscheiben und Schmirgelleinen.

Stets grosses Lager in: Maschinenschrauben, Mutterschrauben, Bauschrauben, Anschweissenden,
Nieten, Muttern, Stellschrauben, Stellringschrauben,Tirefonds, Legscheiben, Metallschrauben etc.,

Spezialschrauben nach extra Façonen und Gewinden, liefern in kürzester Zeit.
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gebrauchen wollen oder nicht. Gerade der Umstand,
daß das Haftpstichtgesetz dem Arbeitgeber eine so strenge
Haftpflicht auferlegt, muß ihn auch berechtigen, von den

Arbeitern alle Sorgfalt und namentlich die Beobachtung
aller ihm zur Abwendung von Gefahr erteilten Vor-
schriften und zu Gebote gestellten Schutzvorrichtungen
zu verlangen. Es geht nicht an, einen 34jährigen Ar-
beiter, der eine solche Vorrichtung nicht benützt, damit
für entschuldigt zu halten, daß ihm deren Zweckmäßig-
keit nicht zur Gewißheit geworden sei: denn das zu
beurteilen, steht ihm nicht zu. Ebensowenig ist dem
Arbeitgeber ein Vorwurf daraus zu machen, daß er
nicht beständig über die Anwendung der Schutzvorrich-
tung wacht. Er hat seine Pflicht erfüllt, indem er die

Vorrichtung anbrachte und den Arbeiter zn deren Ge-
brauch verhielt. Jedenfalls hätte der Arbeiter, auch
wenn er die Vorrichtung für unpraktisch hielt, sie nicht
einfach bei Seite legen dürfen, sondern den Arbeitgeber
darauf aufmerksam machen und Abhülfe verlangen
müssen; sonst läßt er den Arbeitgeber im Wahn, daß
alles in Ordnung sei und verhindert ihn dadurch, das
Nötige zur Abwendung von Gefährdung vorzukehren.

Schulhausban Fulenbach, (Solothurn). Da der Bau
eines neuen Schulhaufes für die Gemeinde Fulenbach
dringendes Bedürfnis und die finanzielle Lage der Ge-
meinde derart ist, daß es ihr möglich ist. einen Neubau
auszuführen, wurde vom Regierungsrate beschlossen:
Die Einwohnergemeinde Fulenbach hat die Vorkehren
für den Neubau eines Schulhaufes unverzüglich an die

Hand zu nehmen und so zu fördern, daß das neue
Schulhaus auf 20. Oktober 1904 bezogen werden kann.

Eine gute Neuheit kommt wieder in den Handel, es

betrifft dies das vollkommen säurefreie Otto's
Lötpulver zur Herstellung eines säurefreien Lötwaffers.
Zahlreiche Referenzen von großen Metallwarenfabriken,
welche erst kleine Proben dieses Lötpulvers, nachher
aber größere Quantitäten bezogen, sind uns durch einen
Prospekt vorgelegt worden und dürfen wir nur hoffen,
daß diese Neuheit auch bei uns in der Schweiz Eingang
finden werde. Dasselbe eignet sich speziell zum Löten
von Weißblech, Nickel, Kupfer, Blei, Messing, Zink :c,
sowie auch zum Verzinnen aller Arten. Prospekte mit
Gebrauchsanweisung versendet gratis die alleinige En-
gros - Niederlage von Fr. Joh. Bindfchädler in
Uster.

Aus der Praris — Für die Ursmis.
Kragen.

dik. Verkaufs- und Tauschgefuche werden unter dies«
Rubrik nicht aufgenommen.

sss. Welcher Schmied liefert Telegraphensteigeisen zum
Wiederverkauf? Offerten unter Nr. 237 an die Expedition.

ÄSN. Wo kauft man am direktesten und billigsten polierte
Schieferplatten? Offerten unter Nr. 230 bef. die Expedition.

ÄS7. Wer liefert Werkstätte-Oefen für Kohlenfeuerung für
Werkstätten mit ca. 179 Quadratmeter Bodenfläche und 3'/- Meter
Höhe? Offerten mit äußersten Preisen unter Chiffre 237 an die
Expedition.

ÄS8. Wer ist Lieferant von sauberen Nußbaumbrettern,

geeignet für Kehlleistenfabrikation, ferner Tannenbretter, ca. 509 »Q
27 WM dick, 2-l—39 em breit, und 18 WM dick, l2—13 cm breit,
4,09—4,79 w lang? Gefl. Offerten unter Nr. 238 an die Exped.

ÄS3 Welche Firma liefert die besten und praktischsten
Stanzmaschinen zur Herstellung von Kochgeschirr? Offerten unter
Nr. 239 an die Expedition.

Ä13. Wer liefert soliden Kitt für Auskitten der Fugen in
tannenen Riemenböden?

Ä-t-ll. Wer liefert fertige Kropfhölzer, 2.7 cm stark, aus
Buchenholz?

Ä4Ä Welche schweizerische Fabrik liefert Drahtgeflechte?
Offerten unter Nr. 242 befördert die Expedition.

Ä4S Wo bezieht man am besten wasserdichte Blachen zum
Eindecken von Festhütteu zc. Welches ist die passendste Größe
der einzelnen Stücke und wie hoch würden ca. 1999 in" l. Qualität
zu stehen kommen?

Ä44. Wo bezieht man am billigsten Batterien mit samt-
lichem Zubehör zu einfachen elektrischen Hausläutwerken, mit all-
fälliger schriftlicher Anleitung zum Selbstmontieren für Metall-
arbeiter?

Ä-43. Wer hätte einen gut erhaltenen Scheibenhobel, ge-
eignet zn Parkettarbeit, billig abzugeben? Offerten unter Nr. 247
an die Expedition.

fenàt« Ztà.tnle
âsr Vdouvkrlls Lisnâsrn
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Antworten.
Auf Frage 16-t. Die Selbstanlage von Feldöfen ist mir

seinerzeit in der Schweiz patentiert worden und gebe ich Ihnen
gratis die nötige Anleitung gerne dazu, wobei ich zugleich gegen-
über andern Systemen eine Kohlenersparnis von 19—39 Prozent
garantiere. W.

Auf Frage 188. Die beste wetterbeständige Farbe für
Zement- und Kunststeinarbeiten ist jene, welche gleich bei der
Erzeugung der Arbeite» den Rohstoffen zugemischt wird.

Auf Frage 133. Sogen. Schweinfurter- und alle andern
Schleifsteine kann man jetzt mit wenig Umständen selbst erzeugen,
was für Händler wichtig ist.

Alls Frage 130. Dankbar ist für Baumaterialienhändler
für alle Fälle die leichte Erzeugung von Rohbaumaterialsurrogaten.
Ich lehre Sie eine Reihe solcher gegen Vergütung. r.

Auf Frage 133. Sie erhalten direkt durch gütige Vermitt-
lung der Redaktion d. Bl. eine Spezialofferte, wie solche bis dato
konkurrenzlos ist.

Auf Frage Ä33. Haustelegraph-, Haustelephon- und Son-
nerieaulagen erstellt billigst unter Garantte Jos. Landolt, Elektr.,
Näfels.

Auf Frage Ä33. Für eine Villa ist das billigste und prak-
tischste eine „Pherophon-Klingel-Anlage". Man ist mit diesem

20 AkWâMk âc AkiMlisMk 20.
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